
Hygiene-Vorschriften WTC-Hameln Schießbetrieb Stand: Mai 2020 
 

 

Guten Tag, 

 

der Countdown läuft. Ab dem 06.05.2020 dürfen wir wieder Schießen. Anbei senden wir 

euch die aktualisierten Hygienevorschriften für das Schießen auf unserer Anlage. 

• Bei Infektionsanzeichen (Fieber, Übelkeit, Husten, etc.) darf die Anlage NICHT betreten 

werden. 

• Die Schießanlage darf nur zum Schießen betreten werden, d. h. ein Verweilen vor oder 

nach dem Schießen ist nicht gestattet - sprich: kein gemeinsames Beisammensein. 

• Die Abstandsregelung von mindestens 2 Metern ist zwingend einzuhalten, sowohl auf 

der Anlage als auch auf dem Parkplatz und auf dem Weg zu den Ständen sowie beim 

Wechseln.  

• Nur die Außenanlage darf benutzt werden. Die Grillhütte bleibt weiterhin gesperrt und 

ist auch bei schlechtem Wetter keinesfalls zu betreten. 

• Nur max. eine 5er Rotte und die Leitenden dürfen sich auf dem Stand befinden. Alle 

anderen warten mit 2 Meter Abstand auf dem Parkplatz. 

• Vor dem Betreten des Schießplatzes muss sich jeder einzelne Schütze namentlich und 

gut lesbar in die Belegungsliste eintragen. Diese liegt dort aus. Dazu ist ein eigener 

Stift zu benutzen. Wir werden alle Schreibutensilien entfernen müssen. Bitte denkt 

also daran, einen Stift in eure Schießtasche zu legen. Ohne Eintragung in diese Liste 

darf der Stand NICHT betreten werden. (Das dient dem Gesundheitsamt zum 

Nachvollziehen von Kontakten bei Infektionen). 

• Das Anfassen von Gegenständen (Tonnen, Schilder etc.) ist ausschließlich mit selbst 

mitgebrachten Einmalhandschuhen gestattet. 

• Hand-Desinfektion ist vorhanden und muss zwingend benutzt werden.  

• Weisungsbefugt ist der gesamte Vorstand sowie die Leitenden. 

 

Die Regeln für das Verhalten auf dem Stand „WTC   Corona-Regeln   2020“  (Merkblatt) und 

diese Hygiene-Vorschriften sind strikt zu befolgen! 

Wir bitten Euch alle, sich an diese Vorgaben zu halten und nicht Infrage zu stellen, da eine 

Missachtung einer dieser Vorgaben ggf. zu einer Schließung unserer Anlage führen könnte. 

Auch Bußgelder könnten die Folge sein.  

Eine Anpassung dieser Weisungen erfolgt regelmäßig nach behördlichen Vorgaben. 

 

 

WTC Hameln 

Der Vorstand 


